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Landeshauptstadt i
An den Stadtbezirksrat Ricklingen (zur Kenntnis)
An den Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

1. Entscheidung

15-1988/2013 S1

0

6.2.2.

Neupositionierung des Tempo-30-Schildes ind der Str aße In der Rehre
Sitzung des Stadtbezirksrates Ricklingen am 26.09.2 013
TOP 6.2.2.

Beschluss

Die Verwaltung wird gebeten, dass erste Tempo-30-Verkehrszeichen zu Beginn der Straße. 
In der Rehre in Fahrtrichtung Wettbergen so aufzuhängen, dass es für Autofahrer deutlich 
wahrnehmbar ist und zusätzlich eine entsprechende Fahrtbahnmarkierung aufzubringen.

Entscheidung

Der Antrag wird abgelehnt.
Der Standort des Verkehrsschildes ist regelgerecht und für jeden aufmerksamen 
Verkehrsteilnehmer nicht zu übersehen.
Da es sich bei der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht um eine 
Tempo-30-Zonen-Beschilderung, sondern um eine sog. „Strecken-30“ handelt, ist eine 
zusätzliche Markierung auf der Fahrbahn nicht üblich und auch nicht erforderlich.
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Hannover / 09.01.2014


